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1. Riickblick Gesetzgebungsprogramm 2017-2018

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 33/2017 das Gesetzgebungsprogramm 2017-2018 vorgelegt, das
vom Kantonsrat an der Sitzung vom 15. Marz 2017 genehmigt worden ist. In diesem Programm sind
jene in die Zustandigkeit des Kantonsrates fallenden Gesetzgebungsvorhaben aufgefiihrt, die in den
Jahren 2017-2018 abgeschlossen oder fiir die zumindest das Vernehmlassungsverfahren eréffnet wer-
den sollte. Die Bilanz am Ende des Planungszeitraums prasentiert sich per 1. Januar 2019 wie folgt:

1.1 Grundlagen, Organisation und &ffentliche Abgaben

Legende:
M = abgeschlossen
= in Bearbeitung oder Abbruch der Arbeiten

Vorhaben SRSZ Stand  Beschreibung Stand

Geschaftsordnung RL 142.110 [x] Die Totalrevision ist in den Schlusszligen und wird in den
nachsten Wochen dem Kantonsrat unterbreitet.

Gesetz Uber die Orga- SiD 152.100 %} Das totalrevidierte Gemeindeorganisationsgesetz wurde
nisation der Bezirke vom Kantonsrat am 25. Oktober 2017 verabschiedet. Es
und Gemeinden trat am 1. Juli 2018 in Kraft.

Migrationsgesetz VD 100.200 ™ Aufgrund der teilweise erheblichen Anderung der bundes-

rechtlichen Erlasse sah sich der Regierungsrat veranlasst,
das Migrationsgesetz in das Gesetzgebungsprogramm
2017/2018 aufzunehmen, um vertieft priifen zu lassen,
ob die kantonalen Erlasse einer Anpassung bedirfen. Der
Regierungsrat ist nach einer detaillierten Analyse zum
Schluss gekommen, dass das Migrationsgesetz in der
heute geltenden Fassung immer noch mit dem lberge-
ordneten Recht kompatibel ist und zurzeit kein Hand-
lungsbedarf beziiglich einer kantonalen Gesetzesrevision
auszumachen ist. Die Einleitung einer Revision des Mig-
rationsgesetzes hat sich somit nicht aufgedrangt.

Finanzhaushaltsgesetz FD 153.100 ™ Der Kantonsrat hat die Totalrevision am 30. Mai 2018
der Bezirke und behandelt und beschlossen. Das Gesetz tritt voraussicht-
Gemeinden lich auf den 1. Januar 2021 in Kraft.



Steuergesetz

Personalgesetzgebung
Magistratspersonen

Personalgesetzgebung
Staatspersonal

Gesetz Gber die
Offentlichkeit der
Verwaltung und den
Datenschutz

FD

FD

FD

SiD

172.200

145 XXX

145.110

140.410

Nach Ablehnung der Bundesvorlage zur Unternehmens-
steuerreform 111 (USR I11) an der Volksabstimmung vom
12. Februar 2017 musste auf Stufe Bund zuerst wieder
eine neue Vorlage verabschiedet werden. Die kantonale
Umsetzung der Unternehmenssteuerreform erfolgt neu
aufgrund des Bundesgesetzes (iber die Steuerreform und
die AHV-Finanzierung (STAF) vom 28. September 2018.
Der Regierungsrat hat Bericht und Vorlage an den Kan-
tonsrat am 28. November 2018 verabschiedet. Gleichzei-
tig wurde an den Kantonsrat ein weiterer Bericht mit se-
parater Vorlage zur Nachfiihrung von tbrigem Bundes-
recht Gberwiesen.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Rechtsstellung der Ma-
gistraten wird von der Staatswirtschaftskommission
durchgefiihrt. Eine erste Lesung ist 2018 in der Kommis-
sion erfolgt. Im Jahr 2019 erfolgt voraussichtlich eine
zweite Lesung. Die Beratung im Kantonsrat kann gemass
Planung im Jahr 2019 erfolgen. Die Inkraftsetzung ist
auf den 1. Juli 2020 geplant.

Die Gesetzgebungsarbeiten zur Teilrevision der Personal-
gesetzgebung wurden im Jahr 2018 intensiviert und wer-
den im Jahr 2019 fortgesetzt. Aufgrund von umfangrei-
chen Abklarungen sowie dem Einbezug von Dritten erfor-
derten die Arbeiten mehr Zeit als geplant. Entgegen der
urspriinglichen Planung im Gesetzgebungsprogramm
2017-2018 kann eine Vernehmlassung friihestens im
dritten Quartal des Jahres 2019 durchgefiihrt werden.
Die Beratung im Kantonsrat kann voraussichtlich im Jahr
2020 erfolgen.

Die Schengener Datenschutzrichtlinie (DSRL) hatte per
1. August 2018 im kantonalen Datenschutzrecht verwirk-
licht werden missen. Im Rahmen einer vordringlichen,
ersten Teilrevision der Bundesdatenschutzgesetzgebung
wurde am 28. September 2018 das Bundesgesetz zur
Umsetzung der DSRL beschlossen.

Die Anpassungen des kantonalen Offentlichkeits- und Da-
tenschutzgesetzes wurden aus der Revision des Polizeige-
setzes herausgeldst und vorgezogen. Im November 2018
wurde die Vernehmlassung abgeschlossen. Die Vorlage
soll dem Kantonsrat im ersten Quartal 2019 unterbreitet
werden.



1.2 Zivilrecht, Strafrecht und Rechtspflege

Vorhaben SRSZ Stand

Justizgesetzgebung SiD 231.110 4}

1.3 Volkswirtschaft und Sozialgesetzgebung

Vorhaben SRSZ Stand
Sozialhilfegesetz DI 380.100 |
KRB Uber die DI 361.100 |
Pramienverbilligung in

der Krankenversiche-

rung

Gesetz Uber die VD 390.100 |

Wohnbau- und
Eigentumsférderung

Beschreibung Stand

Die Teilrevision 1 des Justizgesetzes wurde vom Kantons-
rat am 25. Oktober 2017 und die Teilrevisionen 2 und 3
wurden vom Kantonsrat am 14. Mérz 2018 verabschie-
det. Die Teilrevision 1 trat am 1. Februar 2018 und die
Teilrevision 3 am 1. Januar 2019 in Kraft. Die Teilrevisi-
on 2 (Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Straf-
vollzugs) wird voraussichtlich auf den 1. Juli 2020 oder
den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Beschreibung Stand

Der Kantonsrat ist an seiner Sitzung vom 6. September
2017 nicht auf die Vorlage eingetreten.

Das Volk hat am 4. Marz 2018 die Anderung vom
6. September 2017 des Einflihrungsgesetzes zum Bun-
desgesetz (iber die Krankenversicherung angenommen.

Der Aufhebungsbeschluss des Kantonsrates ist per

1. April 2018 in Kraft getreten. Es gilt eine vierjahrige
Ubergangsbestimmung filr bestehende Rechtsverhéltnis-
se.

1.4 Planungs- und Baurecht, Strassen, Wege und Gewasser

Vorhaben SRSZ Stand
Strassengesetz BD 442.110 ™
Wasserrechtsgesetz ub 451.100 |

Beschreibung Stand

Abschaffung der Vorteilsabgabe und Ersatz durch eine
einfache Verwaltungsgebihr im Falle einer Erstellung von
Zufahrten und Zugangen oder bei Unterschreitung des
Strassenabstandes. Der Kantonsrat ist an der Sitzung
vom 30. Mai 2018 auf die Vorlage nicht eingetreten.

Wurde vom Kantonsrat am 14. November 2018 geneh-
migt. Die Referendumsfrist fiir das fakultative Referen-
dum dauert bis 22. Januar 2019.



Planungs- und
Baugesetz
(1. Etappe)

Planungs- und
Baugesetz
(2. Etappe)

VD

VD

400.100

400.100

]

3]

Der Kantonsratsbeschluss tber die Revision des PBG
(1. Etappe) bezlglich Bestimmungen tber die Mehr-
wertabgabe und Massnahmen gegen Baulandhortung ist
am 1. Februar 2018 in Kraft getreten.

Das Volkswirtschaftsdepartement wurde vom Regierungs-
rat beauftragt, eine weitere Revision des Planungs- und
Baugesetzes (2. Etappe) vorzubereiten. Der Regierungsrat
vertrat die Ansicht, dass zuerst die Mehrwertabgabe
(PBG-I) umsetzen und erst in einem zweiten Schritt die
zweite Etappe des PBG in Angriff zu nehmen sei. Der Re-
gierungsrat hatte eine erste Vorlage zur Teilrevision des
PBG an der Kantonsratssitzung vom 30. Juni 2016 zu-
rickgezogen. Ausldser dafiir war Kritik an der Vorlage von
verschiedenen Fraktionen, Organisationen, Verbanden
sowie einzelnen Kantonsraten. Nachdem der Regierungs-
rat eine Uberarbeitete Vorlage in eine zweite Vernehmlas-
sung gegeben hatte, unterbreitete er dem Kantonsrat er-
neut Bericht und Vorlage. Aus diesen Umstanden verzo-
gert sich die Umsetzung der 2. Etappe.

1.5 Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Gesundheit

Vorhaben

Gesetz Uber den
Bevolkerungsschutz
und den Zivilschutz

Polizeigesetz

SiD

SiD

SRSZ
512.100

520.110

Stand
[x]

Beschreibung Stand

Am 21. November 2018 hat der Bundesrat die Botschaft
zur Totalrevision des Bevdlkerungs- und Zivilschutzgeset-
zes (BZG) verabschiedet. Die Inkraftsetzung soll per
2020 erfolgen.

Die bereits 2011 angestossene und zwischenzeitlich sis-
tierte Revision des kantonalen Gesetzes iber den Bevol-
kerungsschutz und den Zivilschutz (GBZ) wird 2019 wie-
der aufgenommen und auf das BZG sowie das noch zu
erlassende Ausflihrungsrecht abgestimmt.

Die Gesetzgebungsarbeiten wurden zugunsten der vor-
dringlichen Revision der Datenschutzgesetzgebung zu-
rickgestellt. Zudem wurden noch zusatzliche Revisions-
gegenstande aufgenommen.



Gesetz Uber die
Lotterien und Wetten

Gesetz Uber die
gewerbsmassige
Verwendung von
Spiel- und Unterhal-
tungsautomaten

VD

VD

542.210

542.110

3]

Der Vollzug der bundesrechtlichen Bestimmungen im
Bundesgesetz iber die Geldspiele verlangt eine Anpas-
sung der kantonalen Erlasse. Das Bundesgesetz (iber die
Geldspiele sowie die Verordnung trat am 1. Januar 2019
in Kraft. Im Zusammenhang mit den in die Gesetzge-
bungskompetenz der Kantone fallenden Kleinspiele gilt
eine Ubergangsfrist von zwei Jahren bis 31. Dezember
2020. Der Auftrag zur Vorbereitung der Revision der kan-
tonalen Gesetze wurde dem Volkswirtschaftsdepartement
vom Regierungsrat im Dezember 2018 erteilt.

Der Vollzug der bundesrechtlichen Bestimmungen im
Bundesgesetz iber die Geldspiele verlangt eine Anpas-
sung der kantonalen Erlasse. Das Bundesgesetz iber die
Geldspiele sowie die Verordnung trat am 1. Januar 2019
in Kraft. Im Zusammenhang mit den in die Gesetzge-
bungskompetenz der Kantone fallenden Kleinspiele gilt
eine Ubergangsfrist von zwei Jahren bis 31. Dezember
2020. Der Auftrag zur Vorbereitung der Revision der kan-
tonalen Gesetze wurde dem Volkswirtschaftsdepartement
vom Regierungsrat im Dezember 2018 erteilt.



1.6 Interkantonale Vereinbarungen

Vorhaben SRSZ

Interkantonale Verein- FD 542.220.1
barung Uber Lotterien
und Wetten

Vereinbarung BiD 631.130.1
Fachhochschule
Ostschweiz

Interkantonale Uni- BiD 632.110.1
versitatsvereinbarung

Stand

Beschreibung Stand

Der Vollzug der bundesrechtlichen Bestimmungen im
Bundesgesetz iber die Geldspiele verlangt eine Anpas-
sung der interkantonalen Vereinbarung lber Lotterien
und Wetten. Die Vereinbarung wurde seitens der Fachdi-
rektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz nicht
wie urspringlich kommuniziert im zweiten Quartal 2018
verabschiedet. Die bestehende Vereinbarung wurde per
Regierungsratsbeschluss um eine Ubergangsregelung er-
ganzt. Die Verabschiedung durch die Fachdirektorenkon-
ferenz ist neu im zweiten Quartal 2019 geplant. Das Fi-
nanzdepartement hat die Federfiihrung fiir dieses Ge-
schaft vom Volkswirtschaftsdepartement ibernommen.

Der Ausarbeitungsprozess einer neuen Vereinbarung hat
sich aus verschiedenen Griinden verzdgert. In der Zwi-
schenzeit haben sich die Vereinbarungskantone aber in
den Grundzligen Uber die Neuregelung der Vereinbarung
Fachhochschule Ostschweiz geeinigt. Aktuell erfolgt die
Detailbereinigung der Vorlage, mit dem Ziel, diese im
ersten Halbjahr 2019 dem Kantonsrat zu unterbreiten.

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren hat Anfang 2018 eine Vernehmlassung
durchgefiihrt. Basierend auf den Riickmeldungen wird
die Vorlage bis Mitte 2019 Gberarbeitet und soll im Ver-
lauf der zweiten Jahreshalfte 2019 den Kantonen zur
Ratifizierung unterbreitet werden.



2. Gesetzgebungsprogramm 2019-2020
2.1 Einleitung

Ins Gesetzgebungsprogramm 2019-2020 werden neue Projekte aufgenommen sowie jene aus dem Ge-
setzgebungsprogramm 2017-2018, die verschoben wurden oder in Verzug geraten sind. Vorhaben aus
dem Gesetzgebungsprogramm 2017-2018, fiir welche das Vernehmlassungsverfahren stattgefunden
hat oder zu denen der Regierungsrat bereits Bericht und Antrag erstattet hat, finden sich in der Sit-
zungsplanung des Kantonsrates flir das Jahr 2019, sind aber im Gesetzgebungsprogramm 2019-2020
nicht mehr enthalten. Die Kapitelstruktur entspricht jener der Systematischen Gesetzsammlung. Nicht
alle im Programm aufgefiihrten Gesetzgebungsvorhaben werden bereits in den Jahren 2019-2020 ab-
geschlossen werden kdnnen. Sie sollen aber mindestens soweit bearbeitet werden, dass innerhalb des
Planungszeitraums das Vernehmlassungsverfahren eréffnet werden kann.

2.2 Ubersicht

In der folgenden Tabelle werden alle geplanten Gesetzgebungsvorhaben aufgefiihrt. Die grafische Mar-
kierung zeigt, in welchem Quartal nach aktuellem Planungsstand die Behandlung im Kantonsrat vorge-
sehen ist. Die interkantonale Vereinbarung (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen und die dazugehd-
rige Verordnung fehlen, weil deren Revision von (ibergeordnetem Recht abh&ngt und der diesbeziigliche
Zeitplan noch offen ist. Das Gesetzgebungsvorhaben Personalrecht Magistratspersonen fehlt, weil die-
ses Vorhaben von der Staatswirtschaftskommission gefiihrt wird.

SRSZ Rechtsnorm Dep. 2019 2020
Ql | Q2 | Q3 |Q4]Q1 | Q2| Q3 | Q4
140.410 Offentlichkeits- und Datenschutzgesetz SiD
172.200 Steuergesetz (STAF) FD
172.200 Steuergesetz (Nachfiihrung Bundesrecht) FD
210.100 Org. Grundbuch / Betreib.- u. Konk.insp. SiD
631.1XX Vereinbarung Fachhochschule Ostschweiz | BiD
782.300 Gesetz liber die Motorfahrzeugabgaben BD
611.210 Volksschulgesetz BiD
313.110 Waldgesetz ub
623.110 Mittelschulgesetz BiD
542.110 Spiel- u. Unterhaltungsautomaten VD
542.210 Gesetz Lotterien und Wetten VD
542.220 IV Gber Lotterien und Wetten FD
520.110 Polizeigesetz SiD
632.110 Interkantonale Universitatsvereinbarung BiD
400.100 Planungs- und Baugesetz (2. Etappe) VD
145.110 Personalgesetzgebung (Staatspersonal) FD
420.100 Kantonales Energiegesetz BD
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2.3 Grundlagen, Organisation und &ffentliche Abgaben

140.410

172.200

Gesetz iiber die Offentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz

Zustandig Sicherheitsdepartement
Art Teilrevision
Grund Anpassung an Ubergeordnetes Recht

Mit der Teilrevision werden folgende Neuerungen im europaischen Datenschutzrecht

umgesetzt:

- Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natlrlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die zustédndigen Behdérden zum Zweck der Verhii-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung sowie zum freien Datenverkehr;

- Revidiertes Ubereinkommen des Europarates vom 28. Januar 1981 im Bereich Da-
tenschutz (SEV Nr. 108, inklusive Zusatzprotokoll).

Inhalte der Teilrevision sind:

- Uberpriifung des persénlichen und sachlichen Geltungsbereichs;

- Prazisierung von Legaldefinitionen bzw. Einflihrung neuer Begriffsbestimmungen;
- Konkretisierung der allgemeinen Datenschutzgrundsatze;

- Starkung der Rechte der von einer Datenbearbeitung betroffenen Person;

- Ausweitung der Verantwortlichkeiten der datenbearbeitenden &ffentlichen Organe;

- Ausbau der Unabhéngigkeit, der Aufsicht, der Kompetenzen und des Pflichtenhefts
des DSB;

- Berlicksichtigung der Entwicklungen der Digitalisierung.

Steuergesetz (Umsetzung STAF)

Zustandig Finanzdepartement
Art Teilrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht und tarifliche Anpassungen

Das Bundesgesetz Uiber die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) verursacht
im Bereich der Unternehmensbesteuerung erhebliche Anderungen. Weil die kantonalen
Steuerprivilegien fir Statusgesellschaften aufgehoben werden missen, sind andere
Massnahmen zu treffen, um den Kanton Schwyz auch in Zukunft als Unternehmens-
und Steuerstandort attraktiv halten zu kénnen. Fir juristische Personen sollen der Ge-
winn- und der Minimalsteuersatz gesenkt werden. Weiter sollen Patentertrage und Er-
trage aus vergleichbaren Rechten entlastet und ein Zusatzabzug fiir Forschungs- und
Entwicklungsaufwendungen eingefiihrt werden. Bezirken, Gemeinden und Kirchge-
meinden sollen wahrend einer Ubergangsphase die Steuermindereinnahmen ausgegli-
chen werden.
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172.200  Steuergesetz (Nachfiihrung Bundesrecht)

Zustandig Finanzdepartement
Art Teilrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Das Bundesrecht hat in den letzten Jahren in verschiedenen steuerlichen Bereichen
geandert. Mit der Teilrevision soll das Steuergesetz wieder an das Steuerharmonisie-
rungsrecht (StHG) des Bundes angepasst werden. Die Anpassungen sind zwingend und
betreffen das Steuerstrafrecht, die Besteuerung juristischer Personen mit ideellen Zwe-
cken, die Abzlige von Liegenschaftskosten, die Quellenbesteuerung des Erwerbsein-
kommens, den Besteuerungsort von Maklerprovisionen und die Besteuerung von Geld-
spielen. Weiter soll auch aus verfahrensrechtlichen Griinden im Bereich des Steuerer-
lasses freiwillig eine Anpassung an das Bundesrecht (Bundesgesetz (iber die direkte
Bundessteuer, DBG) erfolgen.

2.4 Zivilrecht, Strafrecht und Rechtspflege

210.100 KRB Organisation des Grundbuches sowie des Betreibungs- und Konkursinspektorats

Zustandig Sicherheitsdepartement
Art Teilrevision
Grund

Der Regierungsrat hatte eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die unter anderem die Organisation
der Aufsicht Gber die Grundbuchamter sowie lber die Betreibungs- und Konkursamter,
soweit sie von den Inspektoren wahrgenommen wird, zu Gberpriifen und Vorschlage fir
Verbesserungen zu unterbreiten hatte. Ausgehend von deren Grundlagenarbeiten hat der
Regierungsrat das Sicherheitsdepartement beauftragt, eine Vorlage an den Kantonsrat flr
die Neuunterstellung des Betreibungs- und Konkursinspektors und flr die Prazisierung
der Rechtsstellung des Grundbuchinspektors auszuarbeiten.

Mit der Vorlage sollen folgende Ziele angestrebt und Neuregelungen vorgeschlagen
werden:

- Die beiden Inspektorate werden beibehalten. Sie haben bereits bislang mit ihrer
Kontrolltatigkeit wesentlich zur Qualitatssicherung und -steigerung bei den beauf-
sichtigten Grundbuch-, Konkurs- und Betreibungsamtern beigetragen.

- Die Verantwortung fiir die beiden Inspektorate soll vollstandig dem Kantonsgericht
Gibertragen werden. Damit wird die Organisation vereinfacht. Die Inspektoren kdn-
nen zielgerichteter eingesetzt werden.

— Die dem Kanton zugewiesenen Aufgaben, welche die Entwicklung und Weiterent-
wicklung der Grundbuchfiihrung betreffen, verbleiben beim Regierungsrat und bei
der Verwaltung (Betreuung der Rechtsetzung, Beziehungen zum Bund, Einleitung
und Subventionierung der Grundbuchbereinigung und Weiterentwicklung des In-
formatikgrundbuches sowie des elektronischen Geschéftsverkehrs mit dem Grund-
buch).
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2.5 Volkswirtschaft und Sozialgesetzgebung

313.110

Kantonales Waldgesetz

Zustandig Umweltdepartement
Art Teilrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Erheblich erklarter parlamentarischer Vorstoss: Motion M 8/15

Die Teilrevision nimmt die punktuellen Erganzungen der eidgendssischen Waldgesetz-
gebung, welche per 1. Januar 2017 und per 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind, auf
und regelt deren Vollzug auf Kantonsebene. Zudem berlicksichtigt sie die Anliegen der
Motion M 8/15: Subsidiaritat in der Waldbewirtschaftung — Delegation von Aufgaben an
Dritte (RRB Nr. 1024/2015). Insbesondere werden die Ergebnisse des bis Ende 2018
verlangerten Pilotprojekts Effor3 aufgenommen.

Die Revision hat zum Ziel, den Wald kiinftig besser vor Schadorganismen zu schiitzen,

ihn fur die Herausforderungen des Klimawandels zu wappnen und die Holznutzung so-

wie die Arbeitssicherheit bei der Holzernte zu erhdhen, wie es die revidierte eidgendssi-
sche Waldverordnung verlangt.

Art. 10 Abs. 2 Bst. b Bundesgesetz tiber den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz;
WaG; SR 921.0) lasst zu, dass der Kanton Gebiete bezeichnet, in welchen er eine Zu-
nahme des Waldes verhindern will. Damit sollen kiinftig auch ausserhalb der Bauzone
statische Waldgrenzen festgelegt werden und Bestockungen, welche ausserhalb dieser
Grenzen einwachsen, ohne Bewilligung gerodet werden ddirfen.

Mit einer entsprechenden Anpassung des kantonalen Waldgesetzes wird die Méglich-
keit und nicht die Pflicht geschaffen, statische Waldgrenzen ausserhalb der Bauzonen
festzulegen. Zudem sollen rechtliche Grundlagen dafiir geschaffen werden, dass bishe-
rige staatliche Aufgaben kinftig an Forstbetriebe mit forstfachlicher Fiihrung delegiert
und fir bestimmte Tatigkeitsgebiete Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden
kdnnen.
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2.6 Planungs- und Baurecht, Strassen, Wege, Gewésser

400.100

420.100

430.120.1

Planungs- und Baugesetz (2. Etappe)

Zustandig Volkswirtschaftsdepartement
Art Teilrevision
Grund Regierungsprogramm

Wesentliche Inhalte der Revision sind die Umsetzung der interkantonalen Vereinbarung
Gber die Harmonisierung der Baubegriffe, Vereinfachung kommunales Nutzungsplan-
verfahren, Abschaffung Ausnitzungsziffer priifen usw.

Das Vernehmlassungsverfahren ist vom September bis November 2019 vorgesehen. Be-
richt und Vorlage an den Kantonsrat sind friihestens im ersten Quartal 2020 zu erwar-
ten. Eine Beratung im Kantonsrat ist ab September 2020 méglich.

Kantonales Energiegesetz

Zustandig Baudepartement
Art Teilrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Die Revision erfolgt wegen einer Anpassung an das Energiegesetz des Bundes vom
30. September 2016 (EnG, SR730.0), insbesondere die Umsetzung von Art. 45 Ge-
baude, MUKEN.

Die wesentlichen Inhalte der Revision sind die Reduktion des Energieverbrauchs und
den damit verbundenen CO2-Emmissionen. Anpassung an den Stand der Bautechnik,
so dass der Energiebedarf fiir Heizung, Warmwasser, Liftung und Klima mdéglichst ge-
ring ist. Einfihrung der kantonalen Mustervorschriften (Ausgabe 2014) damit eine in-
terkantonale Harmonisierung der Anforderungen weiterhin gewahrleistet ist.

Interkantonale Vereinbarung iiber das dffentliche Beschaffungswesen

Zustandig Baudepartement
Art Teilrevision
Grund Anpassung an Ubergeordnetes Recht

Griinde fiir die Revision sind u.a. die Harmonisierung mit dem Bundesgesetz iber das
offentliche Beschaffungswesen (beim Bund wird dies derzeit in der standeratlichen
Kommission vorberaten) und Anpassungen an das revidierte GATT/WTO Abkommen.
Konkret ist die Einfllhrung von neuen Beschaffungsverfahren (z.B. elektronische Aukti-
onen, Dialog-Verfahren) vorgesehen. Im Wesentlichen wird aber an den Grundsatzen
des bisherigen Beschaffungsrechts nichts geandert.
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430.130

Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung iiber das dffentliche Beschaffungswesen

Zustandig Baudepartement
Art Totalrevision
Grund Anpassung an Ubergeordnetes Recht

Griinde fiir die Revision sind u.a. die Harmonisierung mit dem Bundesgesetz (iber das
offentliche Beschaffungswesen (beim Bund wird dies derzeit in der standeratlichen
Kommission vorberaten) und Anpassungen an das revidierte GATT/WTO Abkommen.
Konkret ist die Einflihrung von neuen Beschaffungsverfahren (z.B. elektronische Aukti-
onen, Dialog-Verfahren) vorgesehen. Im Wesentlichen wird aber an den Grundsatzen
des bisherigen Beschaffungsrechts nichts gedndert.

2.7 Verteidigung, Bevélkerungsschutz, Sicherheit und Gesundheit

512.100

Gesetz iiber den Bevolkerungsschutz und den Zivilschutz

Zustandig Sicherheitsdepartement
Art Teil- oder allenfalls Totalrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Die gemass bundesratlicher Botschaft vom 21. November 2018 geplante Totalrevision
des Bundesgesetzes (iber den Bevdlkerungsschutz und den Zivilschutz vom 17. Juni
2011 (BZG, SR 520.1) sowie das zugehdrige Ausfiihrungsrecht sind im kantonalen Ge-
setz iber den Bevolkerungsschutz und den Zivilschutz umzusetzen.

Die wesentlichen Inhalte der Revision sind:

- Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevdlkerungs- und Zivilschutz-
gesetzgebung (Starkung von Fiihrung, Koordination und Einsatzfahigkeit im Bereich
des Bevdlkerungsschutzes, Optimierung der Zusammenarbeit der Partnerorganisati-
onen, Erneuerung der Alarmierungs- und Kommunikationssysteme, Verbesserung
des Schutzes kritischer Infrastrukturen und der Abwehr von Cyber- sowie ABC-
Risiken, Verklrzung und Flexibilisierung der Zivildienstpflicht, Wiedereinfiihrung
eines Sanitatsdienstes im Zivilschutz);

- Umsetzung der Totalrevision des Bundesgesetzes iber den Schutz der Kulturglter
bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen vom 20. Juni 2014
(KGSG, SR 520.3) und der Verordnung Uiber den Schutz der Kulturgiter bei be-
waffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen vom 29. Oktober 2014
(KGSV, SR 520.31) sowie Klarung von Schnittstellen zum geplanten Denkmal-
schutzgesetz (vgl. RRB Nr. 708/2017, Bericht und Vorlage an den Kantonsrat);

- Punktueller Nachfiihrungsbedarf (Zusammenarbeit Partnerorganisationen/Fiihrungs-
stabe, Alarmierung, Ausbildung und weitere Themen).
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520.110

Polizeigesetz

Zustandig Sicherheitsdepartement

Art Teilrevision

Grund Anpassung an Ubergeordnetes Recht

Ausloser fiir die Revision sind:

Anpassung an die Schengener Datenschutzrichtlinie sowie das Schengener-
Ubereinkommen;

Allfallige Anpassungen im Zusammenhang mit der Istanbul-Konvention (Gewaltpra-
vention) und dem Zivilgesetzbuch (polizeiliche Massnahmen zum Persénlichkeits-
schutz);

Anpassung an Bundesgesetze (Nachrichtengesetz, Bundesgesetz betreffend die
Uberwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, Strafgesetz, Strafprozessordnung);
Harmonisierungen im Zusammenhang mit dem Zentralschweizer Polizeikonkordat
(Datenbearbeitung);

Urteil des Bundesgerichts vom 28. September 2016 [6B_1293/2015] zur verdeck-
ten Fahndung;

RRB Nr. 458/2017 in Beantwortung der Motion M 8/16 betreffend Schutz von
Stalking-Opfern.

Die wesentlichen Inhalte der Revision sind:

Einfihrung Bedrohungsmanagement (Fallkonferenzen und Datenaustausch, Ge-
fahrderansprache, technische Uberwachung von Rayon- und Kontaktverboten);
Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich hauslicher Ge-
walt (Geltungsbereich, Meldepflichten, Pravention und Beratung);

polizeilicher Datenschutz (Verlangerung der Léschungsfristen, Harmonisierungen
zum interkantonalen Polizeirecht) und polizeispezifische Umsetzung der neuen
Schengener Datenschutzrichtlinie (DSRL);

Anpassungen bei den Uberwachungsmassnahmen (Standortermittlung bei Not-
suche, Verlangerung der Giiltigkeitsdauer der Bewilligung zur verdeckten Ermitt-
lung, Abgrenzung zur bewilligungsfreien verdeckten Fahndung, Rechtsgrundlage fir
verdeckte Fahrzeugregistrierung und andere Ausschreibungen nach dem Schenge-
ner Informationssystem SIS);

Wegweisung und Fernhaltung (Erweiterung auf Eingrenzungen);

polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.
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542.110

542.210

Gesetz iiber die gewerbsmassige Verwendung von Spiel- und Unterhaltungsautomaten

Zustandig Volkswirtschaftsdepartement
Art Totalrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Der Vollzug der bundesrechtlichen Bestimmungen im Bundesgesetz tiber die Geldspiele
verlangt eine Anpassung der kantonalen Erlasse. Das Bundesgesetz liber die Geldspiele
sowie die Verordnung treten voraussichtlich am 1. Januar 2019 in Kraft. Im Zusam-
menhang mit den in die Gesetzgebungskompetenz der Kantone fallenden Kleinspiele
gilt eine Ubergangsfrist von zwei Jahren bis 31. Dezember 2020.

Kantonales Gesetz liber die Lotterien und Wetten

Zustandig Volkswirtschaftsdepartement
Art Totalrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Der Vollzug der bundesrechtlichen Bestimmungen im Bundesgesetz tiber die Geldspiele
verlangt eine Anpassung der kantonalen Erlasse. Das Bundesgesetz (iber die Geldspiele
sowie die Verordnung treten voraussichtlich am 1. Januar 2019 in Kraft. Im Zusam-
menhang mit den in die Gesetzgebungskompetenz der Kantone fallenden Kleinspiele
gilt eine Ubergangsfrist von zwei Jahren bis 31. Dezember 2020.

542.220.1 Vereinbarung iiber die Lotterien und Wetten

Zustandig Finanzdepartement
Art Totalrevision
Grund Anpassung an Bundesrecht

Der Vollzug der bundesrechtlichen Bestimmungen im Bundesgesetz (iber die Geldspiele
verlangt eine Anpassung der interkantonalen Vereinbarung (iber Lotterien und Wetten.

Die entsprechende Vereinbarung wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 von der
Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz zuhanden der Kantone ver-

abschiedet und wird im letzten Quartal 2019 dem Kantonsrat zur Verabschiedung un-
terbreitet um eine Inkraftsetzung auf den 1. Juni 2020 zu ermdglichen.

2.8 Erziehung, Bildung und Kultur

611.210

Volksschulgesetz

Zustandig Bildungsdepartement
Art Teilrevision
Grund Erheblich erklarter parlamentarischer Vorstoss: Motion M 6/18

Anpassung der Regelung beziiglich Schuleintritts zur Erreichung einer héheren Flexibi-
litét, wie im Rahmen der Behandlung der Motion M 6/18 diskutiert.
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623.110

632.110.1

Mittelschulgesetz

Zustandig Bildungsdepartement

Art Teilrevision

Grund Anpassung an Bundesrecht

Die indirekte Anpassung an Bundesrecht wird notwendig, wegen einer Anderung des
Maturitatsanerkennungsreglements. Informatik soll als obligatorisches Fach eingefiihrt
werden. Deshalb miissen auch die kantonalen Beitrage an die privaten Mittelschulen
im Bereich des Gymnasiums angepasst werden.

Die Teilrevision des Mittelschulgesetzes hat zum Ziel, die kantonalen Beitrage an die
privaten Mittelschulen dem erhéhten Lektionenbedarf fiir die Einfihrung von Informa-
tik an den Gymnasien ab dem Schuljahr 2020/2021 und den damit verbundenen
Mehrkosten anzupassen. Der in § 38 Abs. 2 nominell festgelegte Betrag befindet sich
zurzeit bei Fr. 19 500.--. Die genaue H6he muss vom Regierungsrat noch festgelegt
werden. Um bei kiinftigen Veranderungen der Lektionenzahl nicht jedes Mal eine Ge-
setzesanderung vornehmen zu missen, besteht zudem die Absicht einer Kompetenzan-
derung in dem Sinne, dass der Regierungsrat die Kompetenz erhalten soll, kiinftig Bei-
tragsanderungen bei Veranderungen von Lektionendotationen vornehmen zu kénnen.

Interkantonale Universitatsvereinbarung

Zustandig Bildungsdepartement

Art Totalrevision

Grund Aktualisierung der aus dem Jahre 1997 stammenden Vereinbarung
unter Wegfall der als nicht mehr zeitgemass erachteten Wande-
rungsrabatte.

Mit der Revision wird die UV von 1997 modernisiert. Namentlich sollen die Tarife
kiinftig auf Basis der effektiven Kosten berechnet und die heute geltenden Rabatte fir
Wanderungsverluste abgeschafft werden.

2.9 Umwelt- und Tierschutz, Jagd und Fischerei, Verkehr

782.300

Gesetz liber die Motorfahrzeugabgaben

Zustandig Baudepartement
Art Teilrevision
Grund Senkung Saldo Strassenbauguthaben

Erheblich erklérter parlamentarischer Vorstoss: Postulat P 10/17

Mit der linearen Senkung der Motorfahrzeugsteuern um 25% wird beabsichtigt, den ak-
tuell sehr hohen Saldo des Strassenbauguthabens zu reduzieren. Gleichzeitig soll die
heute steuerlich ungleiche Behandlung von Solofahrzeugen, Anhangerziigen und Sat-
telschleppern eliminiert werden.

18



19



Staatskanzlei
Regierungsgebaude

6431 Schwyz

Telefon +414181926 11
Telefax +41 41819 26 19
E-Mail  stk@sz.ch
Internet  www.sz.ch

Im Januar 2019



	1. Rückblick Gesetzgebungsprogramm 2017–2018
	1.1 Grundlagen, Organisation und öffentliche Abgaben
	1.2 Zivilrecht, Strafrecht und Rechtspflege
	1.3 Volkswirtschaft und Sozialgesetzgebung
	1.4 Planungs- und Baurecht, Strassen, Wege und Gewässer
	1.5 Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Gesundheit
	1.6 Interkantonale Vereinbarungen

	2. Gesetzgebungsprogramm 2019–2020
	2.1 Einleitung
	2.2 Übersicht
	2.3 Grundlagen, Organisation und öffentliche Abgaben
	2.4 Zivilrecht, Strafrecht und Rechtspflege
	2.5 Volkswirtschaft und Sozialgesetzgebung
	2.6 Planungs- und Baurecht, Strassen, Wege, Gewässer
	2.7 Verteidigung, Bevölkerungsschutz, Sicherheit und Gesundheit
	2.8 Erziehung, Bildung und Kultur
	2.9 Umwelt- und Tierschutz, Jagd und Fischerei, Verkehr


